
Befragung zum Ortskernentwicklungskonzept der 

Gemeinde Schönkirchen 

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,  
 
wir wollen Schönkirchens Zukunft gemeinsam mit Ihnen gestalten und weiter entwi-
ckeln, damit auch künftige neue Bedürfnisse berücksichtigt werden und die Ge-
meinde als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt. Um diese Aufgabe bürgernah 
umzusetzen, hat die Gemeindevertretung am 10. Dezember 2018 beschlossen, ein 
Ortskernentwicklungskonzept zu erstellen. An diesem Konzept sollen alle Einwohne-
rinnen und Einwohner der Gemeinde von Anfang an aktiv beteiligt werden. Als ers-
ter Schritt ist eine Befragung zu den wichtigsten Themen und Handlungsfeldern vor-
gesehen, um die Bedarfe und Interessen in unserem Ort zu ermitteln. Daher bitten 
wir Sie um Ihre aktive Teilnehme. Ihre Meinung ist uns wichtig. Mit Ihren Antwor-
ten auf dem nebenstehenden Fragebogen leisten Sie für unsere Gemeinde Schönkir-
chen einen wertvollen Beitrag. 
 
Bitte kreuzen Sie in dem Fragebogen die aus Ihrer Sicht (max.) 10 wichtigsten 
Themen an und ergänzen Sie diesen, soweit Sie möchten, unter den Punkten 2 bis 
5. Reichen Sie uns Ihren Fragebogen bis spätestens 28. Februar 2019 entweder 
postalisch oder vor Ort im Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstr. 48, 24232 
Schönkirchen, zurück. 

 
Schon heute bedanken wir uns für Ihre Mitarbeit und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Gerd Radisch, Bürgermeister 
 

Hinweise:  
• Bitte erteilen Sie uns Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung am Ende dieses Fragebogens.  
• Den Fragebogen können Sie auch online als PDF-Dokument herunterladen unter: 

www.schoenkirchen.de/ProjektOrtsentwicklung 
• Sollte ein Haushalt keinen Fragebogen erhalten haben (z. B. Einwurfverbot), wird der Fragebogen 

auf Anfrage auch persönlich zugesandt (Ansprechpartnerin: Frau Witt, Gemeindebüro Schönkir-
chen, Tel. 04348 709-400). 

 
Weitere Vorgehensweise nach Auswertung dieser Befragung: 

 Beauftragung eines Planungsbüros zur Begleitung der Konzepterstellung 

 Aktive Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohnern in Form von Arbeitsgruppen, 
Workshops, Infoveranstaltungen, etc. 

 Gemeinsame Ausarbeitung eines Leitbildes, von Planungszielen und Entwicklungsperspekti-
ven zu einem Ortskernentwicklungskonzept 

 Umsetzung des Konzeptes durch konkrete Projekte 



Fragebogen zum Ortskernentwicklungskonzept 
 

1. Themenfelder und Handlungsschwerpunkte 
 
INFRASTRUKTUR 
1 Entwicklung und Gestaltung einer „Ortsmitte“ bzw. eines 

„Ortskerns“ 
2 Sicherheit an Straßen, Geh-, Rad- und Wanderwegen und 

Plätzen (z. B. Aus- und Beleuchtung, Querungshilfen) 
3 Parkplatzsituation innerörtliche Straßen, Parkplatzangebot in 

der Ortsmitte 
4 Erhalt und Ausbau von (Rad-)Wegeverbindungen, Schaffung 

von (Rad-)Rundwegen/-touren  
5 Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
6 Breitbandausbau/schnelles Internet 
 
SOZIALES  

7 Schaffung zusätzlicher Betreuungs- und Freizeitangebote für 
Kinder und Jugendliche 

8 Wohnen und Leben für Jung und Alt: alternative Wohnfor-
men, barrierefreies Wohnen, Schaffung von zusätzlichen Pfle-
geeinrichtungen  

9 Förderung der Vereine und des Ehrenamtes 
10 Angebote/Anlaufpunkte zur Integration von Neubürgern  
 
KULTUR & BEGEGNUNG 
11 Zusätzliche Angebote in Gastronomie und Beherbergung 
12 Geeignete Räumlichkeiten für Feste und Feiern  
13 Kulturelles Angebot ausbauen (z. B. Konzerte, Lesungen, 

Kunst) 
 
UMWELT & NATUR 
14 Klimafreundliche Gemeinde (z. B. Gründächer, LED-

Beleuchtung im Straßenraum, Solarflächen) 
15 Aktiver Natur- und biologischer Artenschutz (z. B. Wiesen-

blumen, Blühwiesen, Streuobstwiesen, Gehölze, Verzicht auf 
Pestizide) 

16 E-Mobilität fördern- Tankstelle für E- und Hybridfahrzeuge 
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BAULICHE ENTWICKLUNG 
17 Schaffung von zusätzlichem Bauland für Wohneigentum 
18 Bezahlbaren Wohnraum und/oder Mietwohnungen schaffen 
19 Weitere Baulandflächen in den Dörfern schaffen  
20 Gewerbeentwicklung/-ansiedlungen vorantreiben 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 

 
2. Weitere Vorschläge für Themen bzw. Handlungsfelder 

 

  

  

  

  

  

3. Grundsätzliche Anregungen/ Ideen zur  Gemeindeentwicklung 

 

  

  

  

  

  

  

   



4. Statistische Daten  
Bitte geben Sie uns noch einige Angaben für statistische Auswer-
tungen: 
 
Ich bin   

weiblich ☐ 

männlich ☐ 

divers ☐ 
 
Ich bin 
Freiberuflich tätig /  

Selbständig ☐ 

Beschäftigte/r ☐ 

Rentner/in, Pensionär/in ☐ 

Ohne Beschäftigung ☐ 
Schüler/in, Student/in, in 

der Ausbildung ☐ 
 
 

 
Ich lebe im Ortsteil 

Flüggendorf ☐ 

Landgraben ☐ 

Oppendorf ☐ 

Schönhorst / Hof Schönhorst ☐ 

Schönkirchen ☐ 
 
Ich gehöre zu folgender Alters-
gruppe 

unter 20 Jahre ☐ 

21 bis 40 Jahre ☐ 

41 bis 60 Jahre ☐ 

über 60 Jahre ☐ 

5. Bei Interesse an einer aktiven Mitarbeit im Projekt 

Bitte ausfüllen, falls Sie an einer aktiven Projektmitarbeit interessiert sind!  

Bitte benennen Sie Ihre/n gewünschten Themenschwerpunkt/e und geben Sie 
Ihre Kontaktdaten an. 

Themenschwerpunkt/e/Handlungsfeld/er: 

 

 

Kontakt (Name, Anschrift, E-Mail): 

 

 

 

 

Hinweis: 

Bitte setzen Sie das Kreuz bei der Datenschutzerklärung auf der letzten Seite, 
 da wir ansonsten Ihre Daten nicht auswerten dürfen. 



Datenschutzerklärung: 

 

Die vorstehenden Informationen dienen der Beteiligung der Einwohnerinnen 
und Einwohner an der Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes. Sie sol-
len die Schwerpunkte im weiteren von einem externen Planungsbüro zu beglei-
tenden Prozess darstellen. Die Daten bezüglich des Geschlechts, des Ortsteils, 
der Altersgruppe und der Berufsgruppe dienen zu statistischen Zwecken. Dar-
aus sollen Rückschlüsse auf die Repräsentativität und die Bausteine des weite-
ren Beteiligungsprozesses gewonnen werden. 

Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Die Befragung ist anonym. Es 
werden von Ihnen keine Namen oder Adressen erhoben (Ausnahme: Nr. 5 „In-
teresse an einer aktiven Mitarbeit im Projekt“). 

Für die Auswertung der Befragung lagern die Daten nur lokal auf geschützten 
Rechnern und Datenträgern des Amtes Schrevenborn. Nur das Amt Schreven-
born hat Zugriff auf die Rohdaten. Die Daten werden wie folgt gelöscht: Ver-
nichtung der Fragebögen spätestens drei Monate nach Abschluss der Befra-
gung. Es erfolgt keine Weitergabe von Einzeldaten an Dritte. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung und Berichtigung Ihrer 
Angaben. Sie haben das Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung gemäß 
Datenschutz. Sie haben das Recht gegen die Erhebung Ihrer persönlichen Daten 
jederzeit Widerspruch einzulegen. 

Sie haben nach Artikel 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Die zuständige Aufsichtsbehörde für 
diese Befragung ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schles-
wig-Holstein, Holstenstr. 98, 24103 Kiel. 

Bitte erteilen Sie uns Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung. Wir dürfen sonst 
Ihren Fragebogen nicht auswerten! 

 

 Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen, 
nehme freiwillig an der Befragung teil und Stimme der Verar-
beitung der von mir gemachten Angaben zu. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


